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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reihenklemme mit
einem Gehäuse, mit mindestens einem Anschlussele-
ment, mit mindestens einem Strombalken, mit einem
Schutzelement und mit einem elektrisch leitfähigen Fe-
derelement, wobei der erste Anschluss des Schutzele-
ments mit dem mindestens einen Anschlusselement
elektrisch leitend verbunden ist. Der erste Endabschnitt
des leitfähigen Federelements ist mit dem mindestens
einen Strombalken elektrisch leitend verbunden, wäh-
rend der zweite Endabschnitt des Federelements im Nor-
malzustand des Schutzelements über eine thermisch
auftrennende Verbindung mit dem zweiten Anschluss
des Schutzelements elektrisch leitend verbunden ist. Bei
Überschreiten einer vorgegebenen Grenztemperatur
des Schutzelements trennt die thermisch auftrennende
Verbindung zwischen dem zweiten Endabschnitt des Fe-
derelements und dem zweiten Anschluss des Schutze-
lements auf, so dass sich der zweite Endabschnitt des
Federelements aufgrund der Federkraft des Federele-
ments in eine Position bewegt, in der er vom zweiten
Anschluss des Schutzelements beabstandet ist. Das
Schutzelement ist dann elektrisch abgetrennt.
[0002] Reihenklemmen sind seit Jahrzehnten bekannt
und werden millionenfach bei der Verdrahtung elektri-
scher Anlagen und Geräte eingesetzt. Die Klemmen wer-
den häufig auf Tragschienen aufgerastet, welche ihrer-
seits in einer Mehrzahl in einem Schaltschrank angeord-
net sein können. Daneben können die Reihenklemmen
aber auch alleine oder zu mehreren als Klemmenblock
in einer Wandöffnung einer Gehäusewand, insbesonde-
re in einer Öffnung in einer Schaltschrankwand, befestigt
sein.
[0003] Elektrische Reihenklemmen sind häufig Ver-
bindungsklemmen, so dass sie mindestens zwei An-
schlusselemente aufweisen, die elektrisch leitend mit-
einander verbunden sind, in der Regel über einen im
Klemmengehäuse angeordneten Strombalken. Als An-
schlusselemente werden dabei in Reihenklemmen über-
wiegend Schraubklemmen, Zugfederklemmen oder
Schenkelfederklemmen verwendet. Neben diesem
Grundtyp der Reihenklemmen, der häufig auch als
Durchgangsklemme bezeichnet wird, gibt es eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Reihenklemmentypen, die
speziell an die jeweiligen Anwendungsfälle angepasst
sind. Als Beispiel seien Schutzleiterklemmen, Trenn-
klemmen und Installationsklemmen genannt.
[0004] Außerdem gibt es Reihenklemmen, bei denen
neben den Anschlusselementen und dem mindestens
einem Strombalken zusätzliche elektrische oder elektro-
nische Bauelemente im Gehäuse angeordnet sind. Bei
den Schutzelementen kann es sich insbesondere um
überspannungsbegrenzende Bauelemente handeln,
beispielsweise Varistoren, Dioden oder gasgefüllte
Überspannungsableiter, mit denen die angeschlossenen
Leitungs- und Signalpfade gegen Überspannungen ge-
schützt werden. Derartige Reihenklemmen haben dann

die Funktion von Überspannungsschutzgeräten und wer-
den insbesondere in der Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik umfangreich eingesetzt.
[0005] Zur Überwachung des Zustandes eines Schut-
zelements ist es bekannt, dieses über eine thermisch
auftrennende Verbindung mit einem Anschlusselement
zu verbinden. Durch die thermische Trennstelle wird ge-
währleistet, dass das Schutzelement bei einer unzuläs-
sigen Erwärmung elektrisch abgetrennt wird. Aus der DE
42 41 311 C2 ist beispielsweise ein Überspannungs-
schutzelement bekannt, das zur Überwachung des Zu-
stands eines Varistors eine thermische Abtrennvorrich-
tung aufweist. Bei diesem Überspannungsschutzele-
ment ist der erste Anschlus über einen flexiblen Leiter
mit einem starren Trennelement verbunden, dessen dem
flexiblen Leiter abgewandtes Ende über eine Lötstelle
mit einer am Varistor vorgesehenen Anschlussfahne ver-
bunden ist. Der andere Anschluss ist über einen flexiblen
Leiter fest mit einer zweiten Anschlussfahne am Varistor
verbunden. Das leitfähige Verbindungselement wird von
einem Federsystem mit einer Kraft beaufschlagt, die da-
zu führt, dass das Verbindungselement beim Auftrennen
der Lötstelle von der Anschlussfahne linear wegbewegt
wird, so dass der Varistor bei thermischer Überlastung
elektrisch abgetrennt wird.
[0006] Die DE 695 03 743 T2 offenbart ein Überspan-
nungsschutzelement mit zwei Varistoren, das zwei leit-
fähige Verbindungselemente aufweist, durch die die Va-
ristoren jeweils an ihrem Lebensende einzeln abgetrennt
werden können. Die Verbindungselemente sind jeweils
als federnde Trennzungen ausgebildet, wobei das erste
Ende der Trennzunge mit dem ersten Anschlusskontakt
einstückig verbunden oder verlötet ist und das zweite
Ende der Trennzunge im Normalzustand des Überspan-
nungsschutzelements über eine Lötstelle an einer An-
schlusszunge am Varistor befestigt ist. Kommt es zu ei-
ner unzulässigen Erwärmung des Varistors, so führt dies
zu einem Aufschmelzen der Lötverbindung. Da die
Trennzunge im angelöteten Zustand aus ihrer Ruhelage
ausgelenkt und somit vorgespannt ist, federt das freie
Ende der Trennzunge beim Erweichen der Lötverbin-
dung von der Anschlusszunge des Varistors weg, wo-
durch der Varistor elektrisch abgetrennt wird.
[0007] Auch bei Reihenklemmen, die ein entsprechen-
des Schutzelement aufweisen, ist es bekannt, zur Über-
wachung des Schutzelements eine federnde Trennzun-
ge einzusetzen, die mit ihrem einen Ende über eine Löt-
stelle als thermisch auftrennende Verbindung mit einem
Anschluss des Schutzelements verbunden ist. Das an-
dere Ende der Trennzunge ist dabei entweder mit einem
Anschluss einer Leiterplatte oder mit einem Strombalken
fest verlötet, was jeweils einen erhöhten Fertigungsauf-
wand bedeutet. Problematisch ist dabei auch, dass der-
artige Reihenklemmen zunehmend immer kleinere Ab-
messungen, insbesondere geringere Breiten, aufweisen
sollen, was die Montage zusätzlich erschwert.
[0008] Die EP 3 041 004 A1 beschreibt eine Reihen-
klemme mit Anschlusselementen, mit einem Schutzele-
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ment und einem leitfähigen Federelement nach den
Obergriffe der unabhängigen Ansprüche 1 und 8.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine eingangs beschriebene Reihen-
klemme zur Verfügung zu stellen, die mit möglichst ge-
ringem Aufwand und damit auch mit geringen Kosten
hergestellt werden kann. Die Montage der Reihenklem-
me soll dabei möglichst einfach und vorzugsweise wei-
testgehend automatisierbar erfolgen.
[0010] Diese Aufgabe ist bei der eingangs beschrie-
benen Reihenklemme mit den kennzeichneten Merkma-
len der unabhängigen Patentansprüche 1 oder 8 gelöst.
[0011] Bei der erfindungsgemäßen Reihenklemme er-
folgt die Verbindung zwischen dem leitfähigen Federe-
lement und dem Strombalken somit nicht durch einen
relativ aufwendigen Lötvorgang, sondern durch eine
formschlüssige Verbindung zwischen dem Strombalken
und dem leitfähigen Federelement, so dass das Feder-
element durch einen rein mechanischen Montageschritt
an dem Strombalken befestigt werden kann. Zur Ge-
währleistung der erforderlichen festen und sicheren Ver-
bindung zwischen dem Federelement und dem Strom-
balken, die auch die durch die Auslenkung des Federe-
lements aus seiner Ruhelage resultierenden Kräfte und
Momente aufnehmen kann, ist das Federelement über
die mindestens eine Z-förmige Zunge an dem Strombal-
ken festgelegt. Hierzu ragt die sich in Längsrichtung des
Strombalkens erstreckende Zunge durch die Ausneh-
mung im Strombalken, wobei das Federelement durch
die Zunge an dem Strombalken festgeklemmt wird.
[0012] Vorzugsweise weist der Strombalken eine bei-
spielsweise durch Prägen hergestellte Erhöhung auf, zu
der im ersten Endabschnitt des Federelements eine kor-
respondierende Aussparung ausgebildet ist, in die die
Erhöhung im montierten Zustand von Strombalken und
Federelement eingreift. Durch die Erhöhung und die Aus-
sparung, die vorzugsweise jeweils rechteckig oder qua-
dratisch ausgebildet sind, kann auf einfache Art und Wei-
se eine definierte Position und Lage des Federelements
relativ zum Strombalken sichergestellt werden, und zwar
sowohl in Richtung der Längserstreckung des Strombal-
kens als auch quer zur Längserstreckung.
[0013] Da meistens das Federelement aus einem här-
teren Material hergestellt ist als der Strombalken, ist es
in der Regel einfacher, die Erhöhung am Strombalken
und die Aussparung am Federelement auszubilden,
Letzteres beispielsweise durch Ausstanzen. Alternativ
dazu ist es jedoch grundsätzlich auch möglich, dass der
erste Endabschnitt des leitfähigen Federelements eine
Erhöhung aufweist und im Strombalken eine korrespon-
dierende Aussparung ausgebildet ist, in die die Erhöhung
im montierten Zustand von Strombalken und Federele-
ment eingreift. Auch in diesem Fall wird durch das Zu-
sammenwirken von Erhöhung und Aussparung eine si-
chere und eindeutige Positionierung des Federelements
relativ zum Strombalken gewährleistet.
[0014] Um eine möglichst einfache Befestigung des
Federelements am Strombalken zu ermöglichen, ist ge-

mäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung die
Ausnehmung im Strombalken zum einen Rand des
Strombalkens und die Aussparung im ersten En-
dabschnitt des Federelements zum gegenüberliegenden
Rand des Federelements hin offen. Dadurch ist es mög-
lich, das Federelement bei der Montage mit seinem En-
dabschnitt senkrecht zur Längserstreckung des Strom-
balkens auf den Strombalken aufzuschieben. Die Aus-
sparung im Federelement wird dabei von der Seite über
die Erhöhung im Strombalken geschoben und die Zunge
in die seitlich offene Ausnehmung im Strombalken ein-
geführt. Zur Montage ist dann nur eine einachsige Mon-
tagebewegung senkrecht zur Längserstreckung des
Strombalkens und damit in der Regel auch senkrecht zur
Ebene der Reihenklemme erforderlich, was eine einfa-
che Automatisierbarkeit der Montage ermöglicht.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
der Strombalken dabei in dem Bereich, in dem das freie
Ende der Zunge an der Unterseite anliegt, eine Fase am
Übergang von der Längsseite zur Unterseite auf. Hier-
durch wird das Aufschieben des Federelements bzw. der
Zunge auf den Strombalken erleichtert. Dadurch wird ins-
besondere auch eine einfache spielfreie Montage des
Federelements am Strombalken ermöglicht, wozu ge-
mäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zwi-
schen der Z-förmigen Zunge des ersten Endabschnitts
des leitfähigen Federelements und dem Strombalken ei-
ne Presspassung realisiert ist. Der Abstand zwischen der
Oberseite der Zunge und der Unterseite des Federele-
ments ist somit etwas geringer als die Dicke des Strom-
balkens. Auch durch diese Presspassung wird somit eine
sichere und stabile Befestigung des Federelements am
Strombalken gewährleistet.
[0016] Bei der zuvor beschriebenen Ausgestaltung der
Erfindung ist am Strombalken genau eine Ausnehmung
ausgebildet, zu der der erste Endabschnitt des Federe-
lements korrespondierend auch nur eine Z-förmige Zun-
ge aufweist. Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Reihenklemme sind im Strombal-
ken zwei einander gegenüberliegende Ausnehmungen
ausgebildet, zu denen der erste Endabschnitt des leitfä-
higen Federelements zwei parallel zueinander angeord-
nete Z-förmige Zungen aufweist. Die beiden Zungen er-
strecken sich dabei jeweils von der Oberseite des Strom-
balkens durch eine Ausnehmung zur Unterseite des
Strombalkens, so dass die freien Enden der Zungen an
der Unterseite des Strombalkens anliegen.
[0017] Bei dieser Ausführungsvariante sind dann so-
wohl der erste Endabschnitt des Federelements als auch
der Strombalken zumindest in dem Bereich, in dem die
beiden Bauteile miteinander verbunden werden, spiegel-
symmetrisch zu ihrer jeweiligen Längsachse ausgebil-
det. Dies hat den Vorteil, dass Verwindungen im Verbin-
dungsbereich vermieden werden, so dass eine feste und
dauerhafte Verbindung von Federelement und Strombal-
ken realisiert werden kann.
[0018] Auch bei dieser Ausführungsvariante weist der
Strombalken vorzugsweise eine Erhöhung auf, zu der im
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Endabschnitt des Federelements eine korrespondieren-
de Aussparung ausgebildet ist, in die die Erhöhung im
montierten Zustand von Federelement und Strombalken
eingreift. Um auch dabei die zuvor beschriebene Sym-
metrie aufrechtzuerhalten, sind die Erhöhung und die
Aussparung jeweils symmetrisch zur Mittelebene von
Strombalken und erstem Endabschnitt des Federele-
ments ausgebildet bzw. angeordnet.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Reihenklemme weist die
Oberseite des Strombalkens und/oder die Unterseite des
ersten Endabschnitts des leitfähigen Federelements
punkt- oder linienförmige Erhebungen, beispielsweise
Rillen, Sicken oder Prägungen auf. Dadurch wird zwi-
schen dem Federelement und dem Strombalken eine re-
duzierte Kontaktfläche ausgebildet. Dies führt in vorteil-
hafter Weise zu einer verbesserten Flächenpressung
beim kraftschlüssigen Kontakt zwischen dem Federele-
ment und dem Strombalken, was zu einem geringeren
Übergangswiderstand zwischen den beiden Bauteilen
führt. Dies ist vorteilhaft, da das Federelement nicht nur
zur Abtrennung des Schutzelements im Federfall dient,
sondern über das Federelement und den Strombalken
auch der beim Ansprechen des Schutzelements abzu-
leitende Stoß- oder Überstrom fließt. Hierzu ist eine gute
elektrische Verbindung mit einem möglichst geringen
Übergangswiderstand zwischen dem ersten En-
dabschnitt des Federelements und dem Strombalken
vorteilhaft.
[0020] Eingangs ist ausgeführt worden, dass im
Strombalken mindestens eine Ausnehmung ausgebildet
ist und der erste Endabschnitt des leitfähigen Federele-
ments mindestens eine Z-förmige Zunge aufweist. Ge-
mäß einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung
kann die Anordnung von Ausnehmung und Zunge auch
vertauscht werden, so dass im ersten Endabschnitt des
leitfähigen Federelements mindestens eine Ausneh-
mung ausgebildet ist und der Strombalken eine Z-förmi-
ge Zunge aufweist. Diese erstreckt sich dabei im mon-
tierten Zustand durch die Ausnehmung auf die Oberseite
des Federelements, so dass das freie Ende der Zunge
auf der Oberseite des Federelements aufliegt.
[0021] Bei dieser Alternative der Erfindung ist die Z-
förmige Zunge somit am Strombalken ausgebildet, wozu
sie entsprechend aus dem Strombalken freigestanzt und
abgebogen wird. Vorzugsweise erstreckt sich auch dabei
die Zunge in Längsrichtung des Strombalkens und ist,
bezogen auf die Breite des Strombalkens, mittig ange-
ordnet. Die Ausnehmung im ersten Endabschnitt des Fe-
derelements kann einfach durch Ausstanzen hergestellt
werden. Die Montage von Strombalken und Federele-
ment kann dadurch besonders einfach erfolgen, dass die
Ausnehmung im Federelement zum einen Rand des Fe-
derelements hin offen ist, so dass das Federelement bei
der Montage senkrecht zur Längserstreckung des
Strombalkens auf diesen aufgeschoben werden kann.
Die Z-förmige Zunge erstreckt sich dabei durch die Aus-
nehmung, wobei im montierten Zustand das freie Ende

der Zunge auf der Oberseite des Federelements aufliegt.
[0022] Vorzugsweise ist dabei zwischen der Z-förmi-
gen Zunge des Strombalkens und dem ersten En-
dabschnitt des Federelements eine Presspassung rea-
lisiert, so dass das Federelement durch die Zunge sicher
auf dem Strombalken festgeklemmt wird. Um dabei das
Aufschieben des Federelements auf den Strombalken
bzw. das Einschieben des ersten Endabschnitts des Fe-
derelements unter die Zunge des Strombalkens zu er-
leichtern, ist an der Zunge vorzugsweise eine Fase am
Übergang von der Längsseite zur Unterseite ausgebil-
det.
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
zweiten Alternativen der Erfindung weist der Strombal-
ken zusätzlich eine Erhöhung auf, zu der im ersten En-
dabschnitt des leitfähigen Federelements eine korres-
pondierende Aussparung ausgebildet ist, in die die Er-
höhung im montierten Zustand eingreift. Damit auch bei
dieser Ausgestaltung eine nur einachsige Montagebe-
wegung möglich ist, ist die Aussparung im Federelement
an dem Rand, der in Montagerichtung dem Strombalken
zugewandt ist, offen, so dass das Federelement bei der
Montage senkrecht zur Längserstreckung des Strombal-
kens auf den Strombalken aufgeschoben werden kann.
[0024] Um eine exakte Positionierung des Federele-
ments auf dem Strombalken zu gewährleisten, kann auf
der Oberseite des Strombalkens ein Anschlag ausgebil-
det sein, an dem der erste Endabschnitt des leitfähigen
Federelements mit seiner Stirnseite anliegt. Bei dieser
Ausführungsform kann dann auf die Ausbildung einer
Aussparung im ersten Endabschnitt des Federelements
verzichtet werden.
[0025] Unabhängig davon, ob die mindestens eine Z-
förmige Zunge am Federelement oder am Strombalken
angeordnet ist, ist bei der erfindungsgemäßen Reihen-
klemme das elektrische leitfähige Federelement vor-
zugsweise als Blattbiegefeder ausgebildet, d.h. als Blatt-
feder, die in erster Linie auf Biegung beansprucht wird.
Das Federelement ist dabei so geformt, dass der erste
Endabschnitt des Federelements im montierten Zustand
parallel zum Strombalken verläuft. Außerdem ist zwi-
schen dem ersten Endabschnitt und dem zweiten En-
dabschnitt ein abgewinkelter Mittelabschnitt oder ein C-
förmiger Mittelabschnitt angeordnet. Dadurch, dass der
Mittelabschnitt des Federelements nicht gerade sondern
C-förmig oder abgewinkelt ausgebildet ist, ist die Mög-
lichkeit geschaffen, auch bei einem nur geringen zur Ver-
fügung stehenden Bauraum ein Federelement zu ver-
wenden, das eine ausreichende Länge aufweist, so dass
die für ein sicheres Auslösen erforderliche Federkraft des
Federelements gewährleistet werden kann, ohne dass
die Dehngrenze des Federelements überschritten wird.
[0026] Hat das elektrisch leitfähige Federelement ge-
mäß der ersten Ausführungsvariante einen abgewinkel-
ten Mittelabschnitt, so weist dieser vorzugsweise zwei
Schenkel auf, die in einem Winkel α zueinander ange-
ordnet sind. Der Winkel α ist dabei als spitzer Winkel
ausgebildet, vorzugsweise kleiner als 75°, insbesondere
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kleiner als 65°. Je nach dem zur Verfügung stehenden
Bauraum für das Federelement kann der Winkel α zwi-
schen den beiden Schenkeln des abgewinkelten Mittel-
abschnitts beispielsweise zwischen 50° und 60° betra-
gen.
[0027] Weist das Federelement einen abgewinkelten
Mittelabschnitt auf, so sind auch der erste Endabschnitt
und der zweite Endabschnitt des Federelements jeweils
unter einem Winkel zum angrenzenden Schenkel des
Mittelabschnitts des Federelements angeordnet. Der
Winkel β zwischen dem ersten Endabschnitt und dem
ersten Schenkel des Mittelabschnitts des Federelements
ist dabei als stumpfer Winkel ausgebildet, vorzugsweise
größer als 110°, insbesondere größer als 125°. Durch
die Wahl bzw. Festlegung des Winkels β kann die Vor-
spannkraft eingestellt werden, mit der das Federelement
aus seiner Ruhelage ausgelenkt ist, wenn der zweite En-
dabschnitt des Federelements über die thermisch auf-
trennende Verbindung mit dem zweiten Anschluss des
Schutzelements verbunden ist.
[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Reihenklemme ist der Ab-
stand a vom Übergang vom ersten Endabschnitt zum
Mittelabschnitt des leitfähigen Federelements zur Z-för-
migen Zunge möglichst groß, so dass ein Hebelarm zwi-
schen dem Auflagepunkt des Federelements auf dem
Strombalken und dem Bereich, an dem das Federele-
ment am Strombalken festgelegt ist, besteht. Der Ab-
stand a ist dabei mindestens so groß wie die Breits des
Strombalkens. Dadurch wird verhindert, dass es zu einer
Verbiegung des Strombalkens oder des Federelements
aufgrund des durch die Federkraft entstehenden Biege-
moments an der durch die Ausnehmung geschwächten
Befestigungsstelle im Strombalken kommt.
[0029] Gemäß einer letzten vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Reihenklemme, die hier
noch kurz erläutert werden soll, ist im Gehäuse der Rei-
henklemme ein Anzeigeelement verschiebbar angeord-
net, das derart mit dem zweiten Endabschnitt des leitfä-
higen Federelements zusammenwirkt, dass sich das An-
zeigeelement in einer Anzeigeposition befindet, wenn
der zweite Endabschnitt des leitfähigen Federelements
bei aufgetrennter thermischer Verbindung vom zweiten
Anschluss des Schutzelements beabstandet ist. Kommt
es zu einem Auftrennen der thermischen Verbindung
zwischen dem zweiten Endabschnitt des Federelements
und dem zweiten Anschluss des Schutzelements auf-
grund einer unzulässigen Erwärmung des Schutzele-
ments, so führt dies dazu, dass der zweite Endabschnitt
des Federelements von dem zweiten Anschluss des
Schutzelements wegfedert.
[0030] Ist nun der zweite Endabschnitt des Federele-
ments mit einem Aufnahme- oder Befestigungsbereich
des Anzeigeelements verbunden, so führt die Bewegung
des zweiten Endabschnitts des Federelements zu einer
entsprechenden Bewegung des Anzeigeelements, was
auf einfache Art und Weise zur Anzeige des ausgelösten
Zustands des Schutzelements genutzt werden kann.

Hierzu ist beispielsweise im Gehäuse der Reihenklemme
ein Fenster ausgebildet, durch das eine Anzeigefläche
des Anzeigeelements sichtbar ist, wenn das Anzeigee-
lement durch Zurückfedern des Federelements in seine
Anzeigeposition verbracht worden ist. Vorzugsweise
wird das Anzeigeelement dabei durch eine rein lineare
Bewegung aus der ersten Position in die Anzeigeposition
verbracht. Um sicher zu gewährleisten, dass bei aufge-
trennter thermischer Verbindung das Anzeigeelement
stets bis in seine Anzeigeposition bewegt wird, ist das
Federelement so ausgebildet, dass es auch dann noch
etwas aus seiner Ruheposition ausgelenkt ist, wenn sich
das Anzeigeelement in der Anzeigeposition befindet. Da-
durch wird das Anzeigeelement mit einer gewissen Fe-
derkraft auch sicher in der Anzeigeposition gehalten.
[0031] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die erfindungsgemäße Reihenklemme auszu-
gestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen so-
wohl auf die den Patentansprüchen 1 und 8 nachgeord-
neten Patentansprüche als auch auf die nachfolgende
Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung
mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine Darstellung einer erfindungsgemäßen
Reihenklemme von der Seite, einmal mit ange-
schlossenem Schutzelement und einmal mit
elektrisch abgetrenntem Schutzelement,

Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines an einem
Strombalken befestigten Federelements, in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung des Verbindungs-
bereichs von Strombalken und Federelement
gemäß Fig. 2, in perspektivischer Darstellung,
von der Seite und von oben,

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung einer Variante
des ersten Ausführungsbeispiels eines an ei-
nem Strombalken befestigten Federelements,
gemäß Fig. 2, in perspektivischer Darstellung
und von der Seite,

Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel eines an ei-
nem Strombalken befestigten Federelements,
in perspektivischer Darstellung,

Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung des Verbindungs-
bereichs von Strombalken und Federelement
gemäß Fig. 5, in perspektivischer Darstellung,
von der Seite und von oben,

Fig. 7 ein drittes Ausführungsbeispiel eines an einem
Strombalken befestigten Federelements, in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung des Verbindungs-
bereichs von Strombalken und Federelement
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gemäß Fig. 7, in perspektivischer Darstellung,
von der Seite und von oben, und

Fig. 9 eine weitere Variante des ersten Ausführungs-
beispiels eines an einem Strombalken befes-
tigten Federelements, gemäß Fig. 2, in pers-
pektivischer Darstellung.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Reihenklemme 1 von der Seite. Die Rei-
henklemme 1 weist ein Gehäuse 2 aus Kunststoff auf, in
dem auf zwei Ebenen jeweils zwei Anschlusselemente
3, 4 angeordnet sind, wobei die Anschlusselemente 3, 4
einer Ebene jeweils über einen Strombalken 5, 6 mitein-
ander verbunden sind. In dem Gehäuse 2 der Reihen-
klemme 1 sind außerdem noch ein Schutzelement 7, bei
dem es sich vorliegend um einen Varistor handelt, und
ein elektrisch leitfähiges Federelement 8 angeordnet.
Der erste Anschluss 7a des Schutzelements 7 ist über
den oberen Strombalken 6 mit den beiden oberen An-
schlusselementen 3 verbunden. Die elektrische Verbin-
dung des ersten Anschluss 7a des Schutzelements 7 mit
den Anschlusselementen 3 muss jedoch nicht zwingend
über einen Strombalken erfolgen. Anstelle des Strom-
balkens 6 kann auch ein flexibler Leiter oder die Leiter-
bahn einer Platine zur elektrischen Verbindung des ers-
ten Anschlusses 7a des Schutzelements 7 mit mindes-
tens einem der beiden Anschlusselemente 3 verwendet
werden.
[0033] Das elektrisch leitfähige Federelement 8 dient
zum elektrischen Anschluss des zweiten Anschlusses
7b des Schutzelements 7. Hierzu ist zunächst der erste
Endabschnitt 9 des Federelements 8 mit dem unteren
Strombalken 5 elektrisch leitend verbunden. Außerdem
ist der zweite Endabschnitt 10 des Federelements 8 im
Normalzustand des Schutzelements 7 über eine ther-
misch auftrennende Verbindung 11 mit dem zweiten An-
schluss 7b des Schutzelements 7 elektrisch verbunden.
Die thermisch auftrennende Verbindung 11, bei der es
sich um ein entsprechendes Lot handelt, ist so ausgebil-
det, dass das Lot schmilzt und damit die Verbindung 11
auftrennt, wenn das Schutzelement 7 eine vorgegebene
Grenztemperatur überschritten hat. Dies führt dann da-
zu, dass das aus seiner Ruhelage ausgelenkte Federe-
lement 8 zurückfedert, wobei sich der zweite En-
dabschnitt 10 des Federelements 8 vom zweiten An-
schluss 7b des Schutzelements 7 entfernt, so dass das
Schutzelement 7 elektrisch abgetrennt wird.
[0034] Die beiden zuvor beschriebenen Zustände -
Normalzustand des Schutzelements 7, bei dem beide
Anschlüsse 7a, 7b elektrisch kontaktiert sind und elek-
trisch abgetrenntes Schutzelement 7, bei dem der zweite
Anschluss 7b nicht mehr mit dem zweiten Endabschnitt
10 des Federelements 8 verbunden ist - sind in Fig. 1a
(Normalzustand) und Fig. 1b (abgetrennter Zustand) dar-
gestellt.
[0035] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Reihenklemme 1 weist das

Gehäuse 2 noch einen Montagefuß 12 auf, mit dem die
Reihenklemme 1 auf einer Tragschiene 13 befestigt wer-
den kann.
[0036] Außerdem ist im Gehäuse 2 der Reihenklemme
1 ein metallisches Anschlusselement 14 angeordnet,
über das der untere Strombalken 5 im aufgerasteten Zu-
stand elektrisch mit der Tragschiene 13 verbunden ist.
Befindet sich die Tragschiene 13 auf Massepotential, so
kann eine elektrische Verbindung des zweiten Anschlus-
ses 7b des Schutzelements 7 mit Massepotential auch
nur über das Federelement 8, den Strombalken 5 und
das Anschlusselement 14 erfolgen, so dass die unteren
Anschlusselemente 4 nicht zwingend erforderlich sind.
Gleichwohl sind in der Praxis in der Regel beide Strom-
balken 5, 6 an ihren Enden jeweils mit einem Anschlus-
selement 3,4 verbunden, so wie dies in Fig. 1 dargestellt
ist. Dabei kann es sich bei den Anschlusselementen 3,
4 zum Anschluss von elektrischen Leitern wie vorliegend
um Schraubklemmen handeln. Ebenso gut können je-
doch auch andere Anschlusselemente, beispielsweise
Zugfederklemmen oder Schenkelfederklemmen einge-
setzt werden.
[0037] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines an
einem Strombalken 5 befestigten Federelements 8, in
perspektivischer Darstellung. Eine vergrößerte Darstel-
lung der Befestigung bzw. des Verbindungsbereichs von
Strombalken 5 und Federelement 8 zeigt Fig. 3, in per-
spektivischer Darstellung (Fig. 3a), von der Seite (Fig.
3b) und von oben (Fig. 3c). Weitere Ausführungsvarian-
ten der Verbindung von Strombalken 5 und Federele-
ment 8 zeigen die Fig. 4 bis 9. Allen dargestellten Aus-
führungsbeispielen ist dabei gemeinsam, dass die Ver-
bindung zwischen dem leitfähigen Federelement 8 und
dem Strombalken 5 nicht durch eine aufwendige Löt-
oder Schweißverbindung sondern durch eine form- und
kraftschlüssige Verbindung erfolgt, so dass das Feder-
element 8 durch einen rein mechanischen Montagepro-
zess an dem Strombalken 5 befestigt werden kann.
[0038] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß
den Fig. 2 und 3 ist im Strombalken 5 eine Ausnehmung
15 ausgebildet, durch die sich eine Z-förmige Zunge 16
erstreckt, die am ersten Endabschnitt 9 des Federele-
ments 8 freigestanzt und abgebogen ist. Wie insbeson-
dere aus der vergrößerten Darstellung gemäß Fig. 3a
ersichtlich ist, erstreckt sich die Zunge 16 von der Ober-
seite des Strombalkens 5 durch die Ausnehmung 15 zur
Unterseite des Strombalkens 5, wo das freie Ende 17
der Zunge 16 anliegt. Darüber hinaus weist der Strom-
balken 5 noch eine rechteckige Erhöhung 18 auf, zu der
im ersten Endabschnitt 9 des Federelements 8 eine kor-
respondierende Aussparung 19 ausgebildet ist, in die die
Erhöhung 18 eingreift. Durch das Zusammenwirken von
Erhöhung 18 und Aussparung 19 ist das Federelement
8 in seiner Position und Orientierung gegenüber dem
Strombalken 5 sicher festgelegt, wobei ein Abheben des
ersten Endabschnitts 9 des Federelements 8 vom Strom-
balken 5 durch die in die Ausnehmung 15 eingeschobene
Z-förmige Zunge 16 verhindert wird.
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[0039] Sowohl aus der perspektivischen Darstellung
gemäß Fig. 2 und Fig. 3a als auch aus der Draufsicht
gemäß Fig. 3c ist darüber hinaus ersichtlich, dass die
Ausnehmung 15 im Strombalken 5 zum einen (vorderen)
Rand des Strombalkens 5 hin offen ist. Außerdem ist die
Aussparung 19 im Federelement 8 zum gegenüberlie-
genden (hinteren) Rand des Federelements 8 hin offen,
so dass das Federelement 8 bei der Montage mit seinem
ersten Endabschnitt 9 senkrecht zur Längserstreckung
L des Strombalkens 5 auf den Strombalken 5 aufgescho-
ben werden kann. Die Montagerichtung M ist in Fig. 3c
zur Verdeutlichung eingezeichnet.
[0040] Um die Gefahr eines möglichen leichten Ver-
kippens des Federelements 8 auf dem Strombalken 5 zu
verhindern, ist zwischen der Zunge 16 des Federele-
ments 8 und dem Strombalken 5 eine Presspassung rea-
lisiert. Der Abstand zwischen der Oberseite des freien
Endes 17 der Zunge 16 und der Unterseite des ersten
Endabschnitts 9 des Federelements 8 ist somit etwas
geringer als die Dicke des Strombalkens 5. Damit dabei
gleichwohl das Aufschieben des ersten Endabschnitts 9
des Federelements 8 bzw. das Einschieben der Zunge
16 in die Ausnehmung 15 einfach und ohne Verkanten
möglich ist, weist der Bereich des Strombalkens 5, an
dem das freie Ende 17 der Zunge 16 an der Unterseite
anliegt, eine Fase 20 am Übergang von der Längsseite
zur Unterseite des Strombalkens 5 auf.
[0041] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Darstellung einer
Variante der Befestigung von Strombalken 5 und Feder-
element 8 gemäß Fig. 2, in perspektivischer Darstellung
(Fig. 4a) und von der Seite (Fig. 4b). Auch bei diesem
Ausführungsbeispiel weist der Strombalken 5 eine Aus-
nehmung 15 auf, durch die sich die am ersten En-
dabschnitt 9 des Federelements 8 ausgebildete Z-förmi-
ge Zunge 16 erstreckt. Außerdem ist auf der Oberseite
des Strombalkens 5 eine Erhöhung 18 ausgeprägt, die
in eine Aussparung 19 im ersten Endabschnitt 9 des Fe-
derelements 8 eingreift. Im Unterschied zu dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß den Fig. 2 und 3 ist an der Unter-
seite des Federelements 8 eine Erhebung 21 ausgebil-
det, wodurch zwischen dem Strombalken 5 und dem Fe-
derelement 8 eine reduzierte Kontaktfläche ausgebildet
ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Er-
hebung 21 durch eine im Federelement 8 eingebrachte
Sicke realisiert. Alternativ dazu kann auch auf der Ober-
seite des Strombalkens 5 eine entsprechende Erhöhung,
beispielsweise eine senkrecht zur Längserstreckung L
des Strombalkens 5 verlaufende Rille, vorgesehen sein.
[0042] Fig. 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes an einem Strombalken 5 befestigten Federelements
8 in perspektivischer Darstellung. Eine vergrößerte Dar-
stellung des Verbindungsbereichs von Strombalken 5
und Federelement 8 ist in Fig. 6 dargestellt, und zwar in
perspektivischer Darstellung (Fig. 6a), von der Seite (Fig.
6b) und von oben (Fig. 6c). Ein wesentlicher Unterschied
zwischen der in den Fig. 2 bis 4 dargestellten ersten Aus-
führungsform und der in den Fig. 5 und 6 dargestellten
zweiten Ausführungsform besteht darin, dass im Strom-

balken 5 zwei einander gegenüberliegende Ausnehmun-
gen 15, 15’ ausgebildet sind und der erste Endabschnitt
9 des Federelements 8 zwei parallel zueinander ange-
ordnete Z-förmige Zungen 16, 16’ aufweist. Die beiden
Zungen 16, 16’ erstrecken sich dabei jeweils von der
Oberseite des Strombalkens 5 durch eine Ausnehmung
15, 15’ zur Unterseite des Strombalkens, wo die freien
Enden 17 der Zungen 16, 16’ an der Unterseite des
Strombalkens 5 anliegen.
[0043] Bei dieser Ausführungsvariante erfolgt die Mon-
tage des Federelements 8 am Strombalken 5 nicht durch
seitliches Einschieben sondern durch ein Einschwenken
des ersten Endbereichs 9 des Federelements 8, wozu
die freien Enden 17, 17’ der Zungen 16, 16’ zunächst
von oben in die Ausnehmungen 15, 15’ eingesteckt und
anschließend das Federelement 8 - bei der Anordnung
gemäß Fig. 5 - im Uhrzeigersinn verschwenkt wird. Dabei
greift die auf der Oberseite des Strombalkens 5 ausge-
bildete Erhöhung 18 in die im ersten Endabschnitt 9 des
Federelements 8 ausgebildete Aussparung 19 ein, wo-
durch das Federelement 8 in seiner Lage und Position
am Strombalken 5 genau festgelegt wird.
[0044] Sowohl aus der perspektivischen Darstellung
gemäß den Fig. 5 und 6a als auch aus der Draufsicht
gemäß Fig. 6c ist dabei ersichtlich, dass bei dieser Aus-
führungsvariante der Strombalken 5 und der erste En-
dabschnitt 9 des Federelements 8 im Verbindungsbe-
reich spiegelsymmetrisch zur Mittelebene des Strombal-
kens 5 bzw. des Federelements 8 ausgebildet sind.
Durch die Ausbildung von zwei Z-förmigen Zungen 16,
16’ wird darüber hinaus ein Verdrehen des Federele-
ments 8 gegenüber dem Strombalken 5 zuverlässig ver-
hindert. Im Vergleich zu der Ausführungsvariante gemäß
den Fig. 2 bis 4 ist jedoch die Montage des Federele-
ments 8 aufwendiger, da die Befestigungen nicht durch
eine einfache lineare Montagebewegung hergestellt wer-
den kann.
[0045] Fig. 7 zeigt eine dritte Ausführungsvariante der
Verbindung eines Strombalkens 5 mit einem Federele-
ment 8, die sich zunächst dadurch von den zuvor be-
schriebenen Ausführungsvarianten unterscheidet, dass
hier im ersten Endabschnitt 9 des Federelements 8 eine
Ausnehmung 22 ausgebildet ist und der Strombalken 5
eine Z-förmige Zunge 23 aufweist. Die Zunge 23 er-
streckt sich dabei derart durch die Ausnehmung 22, dass
das freie Ende 24 der Zunge 23 auf der Oberseite des
Federelements 8 aufliegt. Da die Ausnehmung 22 im ers-
ten Endabschnitt 9 des Federelements 8 zum einen (hin-
teren) Rand des Federelements 8 hin offen ist, kann auch
hierbei die Montage einfach durch seitliches Aufschieben
des Federelements 8 auf den Strombalken 5 erfolgen.
Dabei gleitet der mittlere Bereich der Z-förmigen Zunge
23 in die Ausnehmung 22, während gleichzeitig der an
die Ausnehmung 22 angrenzende Bereich des ersten
Endabschnitts 9 des Federelements 8 unter das freie En-
de 24 der Zunge 23 geschoben wird.
[0046] Auch hier kann eine Presspassung zwischen
der Z-förmigen Zunge 23 und dem ersten Endabschnitt
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9 des Federelements 8 realisiert sein, wodurch das Fe-
derelement 8 sicher am Strombalken 5 festgeklemmt
wird. Eine an der Zunge 23 ausgebildete Fase kann dabei
das Einschieben des Endabschnitts 9 des Federele-
ments 8 erleichtern. Auf der Oberseite des Strombalkens
5 ist zusätzlich noch ein Anschlag 25 ausgebildet, der
als Verdrehsicherung für das Federelement 8 dient. Dar-
über hinaus kann der Anschlag 25 auch eine genaue und
toleranzfreie Positionierung des Federelements 8 an
dem Strombalken 5 erleichtern, wenn der erste En-
dabschnitt 9 des leitfähigen Federelements 8 mit seiner
Stirnseite 26 am Anschag 25 anliegt.
[0047] Fig. 9 zeigt eine weitere Variante des ersten
Ausführungsbeispiels eines an einem Strombalken 5 be-
festigten Federelements 8. Sowohl bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 als auch bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 9 - und auch bei den anderen
Ausführungsbeispielen - ist das Federelement 8 als Blatt-
biegefeder ausgebildet, die aus einem entsprechenden
Federmaterial ausgestanzt und abgebogen ist. Bei den
Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 1 bis 6 ist zwi-
schen dem ersten Endabschnitt 9, der im montierten Zu-
stand parallel zum Strombalken 5 verläuft, und dem zwei-
ten Endabschnitt 10 ein abgewinkelter Mittelabschnitt 27
angeordnet. Im Unterschied dazu ist bei den Ausfüh-
rungsbeispielen gemäß den Fig. 7 bis 9 zwischen dem
ersten Endabschnitt 9 und dem zweiten Endabschnitt 10
des Federelements 8 ein C-förmiger Mittelabschnitt 28
ausgebildet. Je nach konkreter Form und Ausgestaltung
des Mittelabschnitts 27, 28 kann so ein Federelement 8
realisiert werden, das auch bei begrenzten Bauraum eine
ausreichende Länge aufweist, um die erforderliche Fe-
derkraft zur Verfügung zu stellen, die notwendig ist, damit
der zweite Endabschnitt 10 des Federelements 8 bei Er-
reichen der Grenztemperatur des Schutzelements 7 zu-
verlässig und sicher vom zweiten Anschluss 7b des
Schutzelements 7 wegfedert.
[0048] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2
weist der Mittelabschnitt 27 des Federelements 8 zwei
Schenkel 29, 30 auf, die in einem Winkel α zueinander
angeordnet sind, wobei der Winkel α im dargestellten
Ausführungsbeispiel ca. 55° beträgt. Der Winkel β zwi-
schen dem ersten Endabschnitt 9 und dem ersten Schen-
kel 29 des Mittelabschnitts 27 beträgt ca. 135°. Über die
Wahl des Winkels β kann auf einfache Art und Weise der
Auslenkweg eingestellt werden, um die der zweite En-
dabschnitt 10 aus der Ruhelage des Federelements 8
ausgelenkt ist, wenn er über die thermisch auftrennende
Verbindung 11 mit dem zweiten Anschluss 7b des Schut-
zelements 7 verbunden ist. Wird der Winkel β bei an-
sonsten gleichen Abmessungen verringert, so führt dies
dazu, dass das Federelement 8 im Normalzustand des
Schutzelements 7 weiter ausgelenkt ist, so dass eine grö-
ßere Vorspannkraft auf die thermisch auftrennende Ver-
bindung 11 wirkt.
[0049] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, grenzt der erste
Schenkel 29 des Mittelabschnitts 27 nicht unmittelbar an
den Verbindungsbereich des ersten Endabschnitts 9 des

Federelements 8 an. Es besteht vielmehr ein Abstand a
zwischen dem ersten Schenkel 29 des Mittelabschnitts
27 und dem Fußpunkt der Z-förmigen Zunge 16. Der Ab-
stand a ist dabei vorzugsweise mindestens so groß wie
die Breite des Strombalkens 5. Dadurch ist ein Hebelarm
zwischen dem Verbindungsbereich des Federelements
8 mit dem Strombalken 5 und dem Auflagepunkt 31 des
Federelements 8 realisiert, so dass die im Verbindungs-
bereich des ersten Endabschnitts 9 aufgrund der Feder-
kraft des Federelements 8 auftretenden Kräfte und Bie-
gemomente verringert sind. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass es nicht zu einem Verbiegen des Strombal-
kens 5 in dem aufgrund der Ausnehmung 15 geschwäch-
ten Bereich kommt. Der erste Endabschnitt 9 des Feder-
elements 8 weist die gleiche Breite wie der Strombalken
5 auf, wodurch sich das Federelement 8 in diesem Be-
reich seitlich am Gehäuse 2 abstützen kann. Der zweite
Endabschnitt 10 des Federelements 8 weist dagegen ei-
ne geringere Breite auf, damit der zweite Endabschnitt
10 beim Zurückfedern des Federelements 2 nicht durch
seitliche Berührung mit dem Gehäuse 2 behindert wird.
[0050] Bei der erfindungsgemäßen Reihenklemme 1
kann zwar aufgrund der form- und kraftschlüssigen Ver-
bindung zwischen dem Strombalken 5 und dem Feder-
element 8 auf ein Verlöten dieser beiden Bauteile ver-
zichtet werden, unabhängig davon erfolgt jedoch die Ver-
bindung zwischen dem zweiten Anschluss 7b des Schut-
zelements 7 und dem zweiten Endabschnitt 10 des Fe-
derelements 8 über eine Lötstelle als thermisch auftren-
nende Verbindung 11. Damit diese Lötstelle bei der Mon-
tage gut zugänglich ist, ist am zweiten Endabschnitt 10
des Federelements 8 eine Lasche 32 seitlich abgebogen,
wobei der Winkel zwischen der Lasche 32 und dem zwei-
ten Endabschnitt 10 näherungsweise 90° beträgt. Die
Ausbildung einer abgebogenen Lasche 32 hat darüber
hinaus den Vorteil, dass dadurch ein gewisser Toleran-
zausgleich bezüglich der Position des zweiten Anschlus-
ses 7b des Schutzelements 7 möglich ist. Somit können
auch unterschiedliche Schutzelemente 7 mit leicht ab-
weichenden Abmessungen eingesetzt werden.
[0051] Wie aus der Darstellung der erfindungsgemä-
ßen Reihenklemme 1 gemäß Fig. 1 ersichtlich ist, ist im
Gehäuse 2 der Reihenklemme 1 ein Anzeigeelement 33
verschiebbar angeordnet, mit dessen Hilfe einem Benut-
zer angezeigt wird, dass die thermisch auftrennende Ver-
bindung 11 aufgetrennt hat und somit das Schutzelement
7 elektrisch abgetrennt worden ist. Hierzu greift das freie
Ende des zweiten Endabschnitts 10 des Federelements
8 in eine entsprechende Aufnahme 34 am Anzeigeele-
ment 33 ein, so dass beim Zurückfedern des Federele-
ments 8 das Anzeigeelement 33 durch das Federelement
8 in seine Anzeigeposition verschoben wird. In der in Fig.
1b dargestellten Anzeigeposition befindet sich eine vor-
zugsweise farblich gekennzeichnete Anzeigefläche 35
des Anzeigeelements 33 unterhalb eines im Gehäuse 2
ausgebildeten Sichtfensters, so dass der Zustand des
Schutzelements 7 - angeschlossen oder abgetrennt - ein-
fach für einen Benutzer erkennbar ist.
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Patentansprüche

1. Reihenklemme (1) mit einem Gehäuse (2), mit min-
destens zwei Anschlusselementen (3, 4), mit min-
destens einem Strombalken (5, 6), über den zwei
Anschlusselemente (3, 3; 4, 4) einer Ebene jeweils
miteinander verbunden sind, mit einem Schutzele-
ment (7) und mit einem elektrisch leitfähigen Feder-
element (8),
wobei der erste Anschluss (7a) des Schutzelements
(7) mit dem mindestens einen Anschlusselement (3)
elektrisch leitend verbunden ist,
wobei der erste Endabschnitt (9) des leitfähigen Fe-
derelements (8) mit dem mindestens einen Strom-
balken (5) elektrisch leitend verbunden ist, wobei der
zweite Endabschnitt (10) des leitfähigen Federele-
ments (8) im Normalzustand des Schutzelements (7)
über eine thermisch auftrennende Verbindung (11)
mit dem zweiten Anschluss (7b) des Schutzele-
ments (7) elektrisch leitend verbunden ist, und
wobei bei Überschreiten einer vorgegebenen Grenz-
temperatur des Schutzelements (7) die thermisch
auftrennende Verbindung (11) zwischen dem zwei-
ten Endabschnitt (10) des leitfähigen Federelements
(8) und dem zweiten Anschluss (7b) des Schutzele-
ments (7) auftrennt und sich der zweite Endabschnitt
(10) des leitfähigen Federelements (8) aufgrund der
Federkraft des Federelements (8) in eine Position
bewegt, in der der zweite Endabschnitt (10) vom
zweiten Anschluss (7b) des Schutzelements (7) be-
abstandet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Strombalken (5) mindestens eine Ausneh-
mung (15) ausgebildet ist und der erste Endabschnitt
(9) des leitfähigen Federelements (8) mindestens ei-
ne Z-förmige Zunge (16) aufweist, die sich von der
Oberseite des Strombalkens (5) durch die Ausneh-
mung (15) zur Unterseite des Strombalkens (5) er-
streckt, so dass das freie Ende (17) der Zunge (16)
an der Unterseite des Strombalkens (5) anliegt.

2. Reihenklemme (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Strombalken (5) eine Er-
höhung (18) aufweist und im ersten Endabschnitt (9)
des leitfähigen Federelements (8) eine korrespon-
dierende Aussparung (19) ausgebildet ist, in die die
Erhöhung (18) eingreift, oder dass der erste En-
dabschnitt (9) des leitfähigen Federelements (8) ei-
ne Erhöhung aufweist und im Strombalken (5) eine
korrespondierende Aussparung ausgebildet ist, in
die die Erhöhung eingreift.

3. Reihenklemme (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausnehmung (15) im
Strombalken (5) zum einen Rand des Strombalkens
(5) hin offen ist und die Aussparung (19) im ersten
Endabschnitt (9) des leitfähigen Federelements (8)
zum gegenüberliegenden Rand des Federelements

(8) hin offen ist, so dass das Federelement (8) bei
der Montage mit seinem ersten Endabschnitt (9)
senkrecht zur Längserstreckung (L) des Strombal-
kens (5) auf den Strombalken (5) aufschiebbar ist.

4. Reihenklemme (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bereich des Strombalkens
(5), an dem das freie Ende (17) der Zunge (16) an
der Unterseite anliegt, eine Fase (20) am Übergang
von der Längsseite zur Unterseite aufweist.

5. Reihenklemme (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass im Strombalken (5)
zwei einander gegenüberliegende Ausnehmungen
(15, 15’) ausgebildet sind und der erste Endabschnitt
(9) des leitfähigen Federelements (8) zwei parallel
zueinander angeordnete Z-förmige Zungen (16, 16’)
aufweist, die sich von der Oberseite des Strombal-
kens (5) durch jeweils eine Ausnehmung (15, 15’)
zur Unterseite des Strombalkens (5) erstrecken, so
dass die freien Enden (17, 17’) der Zungen (16, 16’)
an der Unterseite des Strombalkens (5) anliegen.

6. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
mindestens einen Z-förmige Zunge (16, 16’) des ers-
ten Endabschnitts (9) des leitfähigen Federelements
(8) und dem Strombalken (5) eine Presspassung
realisiert ist.

7. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberseite
des Strombalkens (5) und/oder die Unterseite des
ersten Endabschnitts (9) des leitfähigen Federele-
ments (8) eine punkt- oder linienförmige Erhebung
(21) aufweist, so dass zwischen dem Federelement
(8) und dem Strombalken (5) eine reduzierte Kon-
taktfläche ausgebildet ist.

8. Reihenklemme (1) mit einem Gehäuse (2), mit min-
destens zwei Anschlusselementen (3, 4), mit min-
destens einem Strombalken (5, 6), über den zwei
Anschlusselemente (3, 3; 4, 4) einer Ebene jeweils
miteinander verbunden sind, mit einem Schutzele-
ment (7) und mit einem elektrisch leitfähigen Feder-
element (8), wobei der erste Anschluss (7a) des
Schutzelements (7) mit dem mindestens einen An-
schlusselement (3) elektrisch leitend verbunden ist,
wobei der erste Endabschnitt (9) des leitfähigen Fe-
derelements (8) mit dem mindestens einen Strom-
balken (5) elektrisch leitend verbunden ist, wobei der
zweite Endabschnitt (10) des leitfähigen Federele-
ments (8) im Normalzustand des Schutzelements (7)
über eine thermisch auftrennende Verbindung (11)
mit dem zweiten Anschluss (7b) des Schutzele-
ments (7) elektrisch leitend verbunden ist, und
wobei bei Überschreiten einer vorgegebenen Grenz-
temperatur des Schutzelements (7) die thermisch
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auftrennende Verbindung (11) zwischen dem zwei-
ten Endabschnitt (10) des leitfähigen Federelements
(8) und dem zweiten Anschluss (7b) des Schutzele-
ments (7) auftrennt und sich der zweite Endabschnitt
(10) des leitfähigen Federelements (8) aufgrund der
Federkraft des Federelements (8) in eine Position
bewegt, in der der zweite Endabschnitt (10) vom
zweiten Anschluss (7b) des Schutzelements (7) be-
abstandet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im ersten Endabschnitt (9) des leitfähigen Fe-
derelements (8) mindestens eine Ausnehmung (22)
ausgebildet ist und der Strombalken (5) eine Z-för-
mige Zunge (23) aufweist, die sich durch die Aus-
nehmung (22) auf die Oberseite des leitfähigen Fe-
derelements (8) erstreckt, so dass das freie Ende
(24) der Zunge (23) auf der Oberseite des Federe-
lements (8) aufliegt.

9. Reihenklemme (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Strombalken (5) einen An-
schlag (25) aufweist, an dem der erste Endabschnitt
(9) des leitfähigen Federelements (8) mit seiner
Stirnseite (26) anliegt.

10. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrisch
leitfähige Federelement (8) als Blattbiegefeder aus-
gebildet ist, dass der erste Endabschnitt (9) des Fe-
derelements (8) parallel zum Strombalken (5) ver-
läuft, und dass zwischen dem ersten Endabschnitt
(9) und dem zweiten Endabschnitt (10) des Feder-
elements (8) ein abgewinkelter Mittelabschnitt (27)
oder ein C-förmiger Mittelabschnitt (28) angeordnet
ist.

11. Reihenklemme (1) nach Anspruch 10, mit einem ab-
gewinkelten Mittelabschnitt (27), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mittelabschnitt (27) zwei Schen-
keln (29, 30) aufweist, die in einem Winkel α zuein-
ander angeordnet sind, wobei der Winkel α ein spit-
zer Winkel ist, vorzugsweise kleiner als 75°, insbe-
sondere kleiner als 65° ist.

12. Reihenklemme (1) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste En-
dabschnitt (9) und der erste Schenkel (29) des Mit-
telabschnitts (27) des leitfähigen Federelements (8)
unter einem Winkel β zueinander angeordnet sind,
wobei der Winkel β ein stumfer Winkel ist, vorzugs-
weise größer als 110°, insbesondere größer als 125°
ist.

13. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand a vom Übergang des ersten Endabschnitts (9)
zum Mittelabschnitt (27) des leitfähigen Federele-
ments (8) zur Z-förmigen Zunge (16) des Federele-

ments (8) bzw. zur Z-förmigen Zunge (23) des
Strombalkens (5) möglichst groß ist.

14. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten
Endabschnitt (10) des leitfähigen Federelements (8)
eine Lasche (32) seitlich abgebogen ist, wobei die
thermisch auftrennende Verbindung (11) zwischen
dem zweiten Anschluss (7b) des Schutzelements (7)
und der Lasche (32) angeordnet ist.

15. Reihenklemme (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite En-
dabschnitt (10) des leitfähigen Federelements (8)
derart mit einem im Gehäuse (2) verschiebbar an-
geordneten Anzeigeelement (33) zusammenwirkt,
dass sich das Anzeigeelement (33) in einer Anzei-
geposition befindet, wenn der zweite Endabschnitt
(10) des leitfähige Federelements (8) bei aufge-
trennter Verbindung (11) vom zweiten Anschluss
(7b) des Schutzelements (7) beabstandet ist.

Claims

1. Terminal block (1) having a housing (2), having at
least two connecting elements (3, 4), having at least
one current bar (5, 6) via which two connecting ele-
ments (3, 3; 4, 4) of one level are each connected
to one another, having a protective element (7) and
having an electrically conductive spring element (8),
wherein the first terminal (7a) of the protective ele-
ment (7) is electrically conductively connected to the
at least one terminal element (3),
wherein the first end section (9) of the conductive
spring element (8) is electrically conductively con-
nected to the at least one current bar (5), wherein
the second end section (10) of the conductive spring
element (8) is electrically conductively connected to
the second terminal (7b) of the protective element
(7) via a thermally separating connection (11) in the
normal state of the protective element (7), and
wherein the thermally separating connection (11) be-
tween the second end section (10) of the conductive
spring element (8) and the second terminal (7b) of
the protective element (7) separates when a prede-
termined limit temperature of the protective element
(7) is exceeded, and the second end section (10) of
the conductive spring element (8) moves, as a result
of the spring force of the spring element (8), into a
position in which the second end section (10) is
spaced apart from the second terminal (7b) of the
protective element (7),
characterized in
that at least one recess (15) is formed in the current
bar (5) and the first end section (9) of the conductive
spring element (8) has at least one Z-shaped tongue
(16) which extends from the upper side of the current
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bar (5) through the recess (15) to the underside of
the current bar (5), so that the free end (17) of the
tongue (16) bears against the underside of the cur-
rent bar (5).

2. Terminal block (1) according to claim 1, character-
ized in that the current bar (5) has a raised portion
(18) and a corresponding recess (19), into which the
raised portion (18) engages, is formed in the first end
section (9) of the conductive spring element (8), or
that the first end section (9) of the conductive spring
element (8) has a raised portion and a corresponding
recess, into which the raised portion engages, is
formed in the current bar (5).

3. Terminal block (1) according to claim 2, character-
ized in that the recess (15) in the current bar (5) is
open towards one edge of the current bar (5) and
the recess (19) in the first end section (9) of the con-
ductive spring element (8) is open towards the op-
posite edge of the spring element (8), so that the
spring element (8) can be pushed onto the current
bar (5) with its first end section (9) perpendicular to
the longitudinal extent (L) of the current bar (5) during
assembly.

4. Terminal block (1) according to claim 3, character-
ized in that the region of the current bar (5), against
which the free end (17) of the tongue (16) bears
against the underside, has a chamfer (20) at the tran-
sition from the longitudinal side to the underside.

5. Terminal block (1) according to claim 1 or 2, char-
acterized in that two mutually opposite recesses
(15, 15’) are formed in the current bar (5) and the
first end section (9) of the conductive spring element
(8) has two Z-shaped tongues (16, 16’) arranged par-
allel to one another, which extend from the upper
side of the current bar (5) through a respective recess
(15, 15’) to the underside of the current bar (5), so
that the free ends (17, 17’) of the tongues (16, 16’)
bear against the underside of the current bar (5).

6. Terminal block (1) according to any one of the claims
1 to 5, characterized in that a press fit is implement-
ed between the at least one Z-shaped tongue (16,
16’) of the first end section (9) of the conductive
spring element (8) and the current bar (5).

7. Terminal block (1) according to any one of the claims
1 to 6, characterized in that the upper side of the
current bar (5) and/or the underside of the first end
section (9) of the conductive spring element (8) has
a point or linear elevation (21), so that a reduced
contact surface is formed between the spring ele-
ment (8) and the current bar (5).

8. Terminal block (1) having a housing (2), having at

least two connecting element (3, 4), having at least
one current bar (5, 6) via which two connecting ele-
ments (3, 3; 4, 4) of one level are each connected
to one another, having a protective element (7) and
having an electrically conductive spring element (8),
wherein the first terminal (7a) of the protective ele-
ment (7) is electrically conductively connected to the
at least one terminal element (3), wherein the first
end section (9) of the conductive spring element (8)
is electrically conductively connected to the at least
one current bar (5), wherein the second end section
(10) of the conductive spring element (8) is electri-
cally conductively connected to the second terminal
(7b) of the protective element (7) via a thermally sep-
arating connection (11) in the normal state of the
protective element (7), and
wherein the thermally separating connection (11) be-
tween the second end section (10) of the conductive
spring element (8) and the second terminal (7b) of
the protective element (7) separates when a prede-
termined limit temperature of the protective element
(7) is exceeded, and the second end section (10) of
the conductive spring element (8) moves, as a result
of the spring force of the spring element (8), into a
position in which the second end section (10) is
spaced apart from the second terminal (7b) of the
protective element (7),
characterized in
that at least one recess (22) is formed in the first end
section (9) of the conductive spring element (8) and
the current bar (5) has a Z-shaped tongue (23) which
extends through the recess (22) onto the upper side
of the conductive spring element (8), so that the free
end (24) of the tongue (23) rests on the upper side
of the spring element (8).

9. Terminal block (1) according to claim 8, character-
ized in that the current bar (5) has a stop (25) against
which the first end section (9) of the conductive
spring element (8) bears with its end face (26).

10. Terminal block (1) according to any one of the claims
1 to 9, characterized in that the electrically conduc-
tive spring element (8) is designed as a leaf spring,
that the first end section (9) of the spring element (8)
runs parallel to the current bar (5), and that an angled
middle section (27) or a C-shaped middle section
(28) is arranged between the first end section (9) and
the second end section (10) of the spring element (8).

11. Terminal block (1) according to claim 10, having an
angled middle section (27), characterized in that
the middle section (27) has two limbs (29, 30) which
are arranged at an angle α to one another, wherein
the angle α is an acute angle, preferably less than
75°, in particular less than 65°.

12. Terminal block (1) according to claim 10 or 11, char-
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acterized in that the first end section (9) and the
first limb (29) of the middle section (27) of the con-
ductive spring element (8) are arranged at an angle
β to one another, wherein the angle β is an obtuse
angle, preferably greater than 110°, in particular
greater than 125°.

13. Terminal block (1) according to any one of the claims
10 to 12, characterized in that the distance a from
the transition of the first end section (9) to the middle
section (27) of the conductive spring element (8) to
the Z-shaped tongue (16) of the spring element (8)
or to the Z-shaped tongue (23) of the current bar (5)
is as large as possible.

14. Terminal block (1) according to any one of the claims
1 to 13, characterized in that at the second end
section (10) of the conductive spring element (8) a
tab (32) is bent laterally, wherein the thermally sep-
arating connection (11) is arranged between the sec-
ond terminal (7b) of the protective element (7) and
the tab (32).

15. Terminal block (1) according to any one of claims 1
to 14, characterized in that the second end section
(10) of the conductive spring element (8) interacts
with a display element (33) arranged displaceably in
the housing (2) in such a manner that the display
element (33) is in a display position when the second
end section (10) of the conductive spring element
(8) is at a distance from the second terminal (7b) of
the protective element (7), when the connection (11)
is disconnected.

Revendications

1. Bornier (1) comprenant un boîtier (2), au moins deux
éléments de connexion (3, 4), au moins une barre
de courant (5, 6) reliant entre eux deux éléments de
connexion (3, 3 ; 4, 4) d’un plan, un élément de pro-
tection (7) et un élément de ressort (8) électrique-
ment conducteur,
la première borne (7a) de l’élément de protection (7)
étant reliée de manière électriquement conductrice
à au moins un élément de connexion (3),
la première partie d’extrémité (9) de l’élément de res-
sort (8) conducteur étant reliée de manière électri-
quement conductrice à l’au moins une barre de cou-
rant (5), la deuxième partie d’extrémité (10) de l’élé-
ment de ressort (8) conducteur étant reliée de ma-
nière électriquement conductrice, lorsque l’élément
de protection (7) est à l’état normal, à la deuxième
borne (7b) de l’élément de protection (7) par le biais
d’une liaison à séparation thermique (11), et
la liaison à séparation thermique (11) entre la deuxiè-
me partie d’extrémité (10) de l’élément de ressort (8)
conducteur et la deuxième borne (7b) de l’élément

de protection (7) se séparant lorsqu’une température
limite prédéterminée de l’élément de protection (7)
est dépassée et la deuxième partie d’extrémité (10)
de l’élément de ressort (8) conducteur se déplaçant,
en raison de la force élastique de l’élément de ressort
(8), dans une position dans laquelle la deuxième par-
tie d’extrémité (10) est espacée de la deuxième bor-
ne (7b) de l’élément de protection (7),
caractérisé en ce que
au moins un évidement (15) est ménagé dans la bar-
re de courant (5) et la première partie d’extrémité (9)
de l’élément de ressort (8) conducteur comporte au
moins une languette (16) en forme de Z qui s’étend
depuis le côté supérieur de la barre de courant (5)
au côté inférieur de la barre de courant (5) en passant
à travers l’évidement (15) de sorte que l’extrémité
libre (17) de la languette (16) vient en appui contre
le côté inférieur de la barre de courant (5).

2. Bornier (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la barre de courant (5) comporte une saillie
(18) et un évidement (19) correspondant, dans le-
quel la saillie (18) s’engage, est ménagé dans la pre-
mière partie d’extrémité (9) de l’élément de ressort
(8) conducteur ou en ce que la première partie d’ex-
trémité (9) de l’élément de ressort (8) conducteur
comporte une saillie et un évidement correspondant,
dans lequel la saillie s’engage, est ménagé dans la
barre de courant (5).

3. Bornier (1) selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’évidement (15) ménagé dans la barre de
courant (5) est ouvert en direction d’un bord de la
barre de courant (5) et l’évidement (19) ménagé
dans la première partie d’extrémité (9) de l’élément
de ressort (8) conducteur est ouvert en direction du
bord opposé de l’élément de ressort (8) de sorte que,
lors du montage, l’élément de ressort (8) peut cou-
lisser, avec sa première partie d’extrémité (9), sur la
barre de courant (5) perpendiculairement à l’exten-
sion longitudinale (L) de la barre de courant (5).

4. Bornier (1) selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la région de la barre de courant (5), au niveau
de laquelle l’extrémité libre (17) de la languette (16)
vient en appui sur le côté inférieur, comporte un
chanfrein (20) au niveau de la transition allant du
côté longitudinal au côté inférieur.

5. Bornier (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que deux évidements (15, 15’), opposés l’un
à l’autre, sont ménagés dans la barre de courant (5)
et la première partie d’extrémité (9) de l’élément de
ressort (8) conducteur comporte deux languettes
(16, 16’) en forme de Z qui sont disposées parallè-
lement entre elles et qui s’étendent depuis le côté
supérieur de la barre de courant (5) au côté inférieur
de la barre de courant (5) en passant à travers un
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évidement respectif (15, 15’) de sorte que les extré-
mités libres (17, 17’) des languettes (16, 16’) vien-
nent en appui sur le côté inférieur de la barre de
courant (5).

6. Bornier (1) selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce qu’un ajustement serré est réalisé
entre l’au moins une languette (16, 16’) en forme de
Z de la première partie d’extrémité (9) de l’élément
de ressort (8) conducteur et la barre de courant (5).

7. Bornier (1) selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le côté supérieur de la barre de
courant (5) et/ou le côté inférieur de la première par-
tie d’extrémité (9) de l’élément de ressort (8) con-
ducteur comportent une saillie (21) en forme de point
ou de ligne de sorte qu’une surface de contact ré-
duite est formée entre l’élément de ressort (8) et la
barre de courant (5).

8. Bornier (1) comprenant un boîtier (2), au moins deux
éléments de connexion (3, 4), au moins une barre
de courant (5, 6) reliant entre eux les deux éléments
de connexion (3, 3 ; 4, 4) d’un plan, un élément de
protection (7) et un élément de ressort (8) électri-
quement conducteur,
la première borne (7a) de l’élément de protection (7)
étant reliée de manière électriquement conductrice
à au moins un élément de connexion (3),
la première partie d’extrémité (9) de l’élément de res-
sort (8) conducteur étant reliée de manière électri-
quement conductrice à l’au moins une barre de cou-
rant (5), la deuxième partie d’extrémité (10) de l’élé-
ment de ressort (8) conducteur étant reliée de ma-
nière électriquement conductrice, lorsque l’élément
de protection (7) est à l’état normal, à la deuxième
borne (7b) de l’élément de protection (7) par le biais
d’une liaison à séparation thermique (11), et la
liaison à séparation thermique (11) entre la deuxiè-
me partie d’extrémité (10) de l’élément de ressort (8)
conducteur et la deuxième borne (7b) de l’élément
de protection (7) se séparant lorsqu’une température
limite prédéterminée de l’élément de protection (7)
est dépassée et la deuxième partie d’extrémité (10)
de l’élément de ressort (8) conducteur se déplaçant,
en raison de la force élastique de l’élément de ressort
(8), dans une position dans laquelle la deuxième par-
tie d’extrémité (10) est espacée de la deuxième bor-
ne (7b) de l’élément de protection (7),
caractérisé en ce que
au moins un évidement (22) est ménagé dans la pre-
mière partie d’extrémité (9) de l’élément de ressort
(8) conducteur et la barre de courant (5) comporte
une languette (23) en forme de Z qui s’étend à travers
l’évidement (22) jusque sur le côté supérieur de l’élé-
ment de ressort (8) conducteur de sorte que l’extré-
mité libre (24) de la languette (23) vient en appui sur
le côté supérieur de l’élément de ressort (8).

9. Bornier (1) selon la revendication 8, caractérisé en
ce que la barre de courant (5) comporte une butée
(25) sur laquelle la première partie d’extrémité (9)
de l’élément de ressort (8) conducteur vient en appui
avec son côté frontal (26).

10. Bornier (1) selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que l’élément de ressort (8) électri-
quement conducteur est conçu comme un ressort
de flexion à lame, en ce que la première partie d’ex-
trémité (9) de l’élément de ressort (8) s’étend paral-
lèlement à la barre de courant (5), et en ce qu’une
partie centrale coudée (27) ou une partie centrale
(28) en forme de C est disposée entre la première
partie d’extrémité (9) et la deuxième partie d’extré-
mité (10) de l’élément de ressort (8).

11. Bornier (1) selon la revendication 10, comprenant
une partie centrale coudée (27), caractérisé en ce
que la partie centrale (27) comporte deux branches
(29, 30) qui sont disposées suivant un angle α l’une
par rapport à l’autre, l’angle α étant un angle aigu,
de préférence inférieur à 75°, en particulier inférieur
à 65°.

12. Bornier (1) selon la revendication 10 ou 11, carac-
térisé en ce que la première partie d’extrémité (9)
et la première branche (29) de la partie centrale (27)
de l’élément de ressort (8) conducteur sont dispo-
sées suivant un angle β l’une par rapport à l’autre,
l’angle β étant un angle obtus, de préférence supé-
rieur à 110°, en particulier supérieur à 125°.

13. Bornier (1) selon l’une des revendications 10 à 12,
caractérisé en ce que la distance a de la transition,
allant de la première partie d’extrémité (9) à la partie
centrale (27) de l’élément de ressort (8) conducteur,
à la languette (16) en forme de Z de l’élément de
ressort (8) ou à la languette (23) en forme de Z de
la barre de courant (5) est aussi grande que possible.

14. Bornier (1) selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce qu’une languette (32) est courbée
latéralement au niveau de la deuxième partie d’ex-
trémité (10) de l’élément de ressort (8) conducteur,
la liaison à séparation thermique (11) étant disposée
entre la deuxième borne (7b) de l’élément de pro-
tection (7) et la languette (32).

15. Bornier (1) selon l’une des revendications 1 à 14,
caractérisé en ce que la deuxième partie d’extré-
mité (10) de l’élément de ressort (8) conducteur coo-
père avec un élément d’indication (33), disposé de
manière coulissante dans le boîtier (2), de telle sorte
que l’élément d’indication (33) se trouve dans une
position d’indication lorsque la deuxième partie d’ex-
trémité (10) de l’élément de ressort (8) conducteur
est espacée de la deuxième borne (7b) de l’élément

23 24 



EP 3 376 600 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de protection (7), lorsque la liaison (11) est séparée.
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